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(3) Verantwortlich für die Durchführung der Räumung 
und Krautung der Binnenentwässerungs- und -bewässe- 
rungsanlagen und deren Betrieb sind die Räte der 
Gemeinden.

(4) In der Unterhaltungsordnung für die Binnen
entwässerung und -bewässerung ist festzulegen, ob die 
laufende Krautung und Räumung und der Betrieb der 
Anlagen durchzuführen ist:

a) durch den Grundstückseigentümer oder Bewirt
schafter, wobei bestimmte Anlagen oder Abschnitte 
(z. B. bei Dränagen und Grenzgräben) durch be
stimmte Beteiligte in festzulegenden Fristen oder

b) die Unterhaltung und der Betrieb unmittelbar 
durch die Gemeinden zu Lasten der Grundstücks
eigentümer oder Bewirtschafter zu erfolgen hat.

§ b
Durchführungsbestimmungen erläßt das Amt für 

Wasserwirtschaft.
§ 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 7. Januar 1954

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Der Ministerpräsident Amt für Wasserwirtschaft 
G r o t e w o h l  Prof. M ö l l e r

________ ____________________________ Leiter___________

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über das Schauen von Vorflutern 
und über die Binnenentwässerung und -bewässerung.

Vom 7. Januar 1954
Gemäß § 5 der Verordnung vom 7. Januar 1954 über 

das Schauen von Vorflutern und über die Binnenent
wässerung und -bewässerung (GBl. S. 31) wird folgendes
bestimmt: „ ,§ 1
Zu § 3 der Verordnung:

(Schaukommisionen für Vorfluter)
Die Schauordnung für Vorfluter ist für den Bezirk, 

d. h. für alle Kreise des Bezirkes, einheitlich festzu
legen. Nur wenn innerhalb eines Bezirkes klimatisch 
und wasserwirtschaftlich erhebliche Unterschiede be
stehen, sind nach Kreisen unterteilte Bestimmungen zu 
schaffen. Die Schaukommissionen für die größeren Vor
fluter, die durch die VEB Wasserwirtschaft unterhalten 
werden, sind nach Betriebsstellenabschnitten zusam
menzufassen. Die Schaukommissionen für die kleineren 
Wasserläufe können in der Regel mit denjenigen für 
die Binnenentwässerung und -bewässerung zusammen
gefaßt werden und sollen sich erstrecken auf das Ge
biet einer Gemeinde oder auch mehrerer Gemeinden. Bei 
der Festlegung des Zeitpunktes der Räumung und 
Krautung sind der Arbeitsaufwand und die ent
stehenden Kosten mit zu berücksichtigen. §

§ 2
Zu § 4 der Verordnung:

(Unterhaltungsordnung und Schaukommissionen für 
Binnenentwässerung und -bewässerung)

(1) In der Unterhaltungsordnung für die Anlagen der 
Binnenentwässerung und -bewässerung muß bestimmt 
werden, daß in jeder Gemeinde durch Gemeinderats
beschluß festzulegen und durch Kreisratsbeschluß zu 
bestimmen ist, welche Durchführungsart gemäß § 4 der 
Verordnung zur Anwendung kommen soll. Der Ge
meinderatsbeschluß muß u. a. enthalten:

a) ein Verzeichnis der Binnenentwässerungs- und 
-bewässerungsanlagen, der Deiche und deren Zu
behör (Gräben, Stauvorrichtungen, Rohrleitungen, 
Dränagen, Durchlässe usw.);

b) Bestimmungen darüber, in welcher Weise die An
lagen zu unterhalten und zu betreiben sind. Hier
bei kann auch bestimmt werden, daß bei Anlagen, 
die auf einer Grundstücksgrenze liegen, die Unter
haltungslast auf die Anlieger abschnittsweise ver
teilt wird;

c) Festlegungen darüber, wer die Unterhaltung durch
führt, wenn die Aufgaben durch die Verpflichteten 
nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß durch
geführt sind und über die Höhe der Entgelte und 
der Fristen, innerhalb dieser die Entgelte zu zahlen 
sind, wenn die Unterhaltung der Anlagen auf 
Kosten der Unterhaltungsverpflichteten durch
geführt wird.

(2) Die Anlagen der Binnenehtwässerung und 
-bewässerung sind innerhalb einer durch die Unter
haltungsordnung festzulegenden Frist nach Durch
führung der Unterhaltungsarbeiten zu schauen.

Es ist für §§ $ und 4 eine gleiche Schauordnung mit 
Schauprotokoll festzulegen. Die festgestellten Mängel 
sind in dem Schauprotokoll zu vermerken. Die Schau
kommissionen haben im Schauprotokoll auch festzu
legen, welche Mängel und in welcher Zeit sie zu be
heben sind.

§ 3
Zu § 2 der Verordnung:

(Verpflichtungen der Rechtsträger)
(1) Es ist Aufgabe der Räte der Kreise und nur bei 

großen Vorflutern der Räte der Bezirke, die Kontroll- 
eigebnisse der Schaukommissionen zusammenzufassen 
und die Beseitigung der festgestellten Mängel zu über
wachen. Die Schaukommissionen sind berechtigt, der 
gemäß § 2 bestehenden Verpflichtung die Rechtsträger 
durch direkte Übersendung der Schauprotokolle von 
dem Ergebnis der Kontrolle in Kenntnis zu setzen. Die 
in dem Protokoll festgelegten Mängel werden durch die 
Zustellung des Protokolls Verpflichtungen für die 
Rechtsträger, die innerhalb der festgelegten Frist zu 
beseitigen sind. Die Räte der Kreise bzw. Räte der 
Bezirke sind verpflichtet, die Abstellung der festgelegten 
Mängel zu überwachen.

(2) Beruhen die festgestellten Mängel darauf, daß der 
unterhaltungspflichtige Wasserwirtschaftsbetrieb die 
von ihm auszuführenden Arbeiten nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt hat, so hat er die festgestellten Mängel 
zu beseitigen, ohne daß ihm hierfür zusätzliche Mittel 
zur Verfügung gestellt werden.

(3) Sind zwar die Unterhaltungsarbeiten nach Art 
und Umfang ordnungsgemäß durchgeführt worden, 
machen sich jedoch zusätzliche Unterhaltungsarbeiten 
erforderlich, so können die gewässeraufsichtführenden 
Verwaltungsstellen anordnen, daß zusätzliche Unter
haltungsarbeiten durchzuführen sind. Diese Ergän
zungsarbeiten sind durchzuführen, sobald die erforder
lichen Mittel bereitgestellt sind. Ist ein Wasserwirt
schaftsbetrieb der örtlichen Wirtschaft unterhaltungs
pflichtig, so sind die zusätzlichen Mittel beim Rat des 
Bezirkes anzufordern. Obliegt die Unterhaltungspflicht 
einem zentralgeleiteten Wasserwirtschaftsbetrieb, so 
sind die zusätzlichen Mittel beim Amt für Wasserwirt
schaft anzufordern.

(4) Bei festgestellten Mängeln an Binnenentwässe
rungs- und -bewässerungsanlagen hat der Rat der Ge
meinde erforderlichenfalls nach technischer Beratung 
durch einen Wasserwirtschaftsbetrieb darüber zu be
schließen, in welcher Weise die Mängel zu beseitigen 
sind.


